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Diese begegnet darüber hinaus auch recht-

lichen Bedenken im Hinblick auf den Grund-

satz der Einheitlichkeit der Kostenentschei-

dung. Bei den Kosten des Verklarungsver-

fahrens handelt es sich – jedenfalls bei der 

vorliegend gegebenen Identität von 

 Parteien und Streitgegenstand im Haupt -

sacheverfahren – anerkanntermaßen um 

 einen Teil der Kosten des Hauptsachever-

fahrens, der in aller Regel zur zweckent-

sprechenden Rechtsverfolgung gemäß § 91 

ZPO notwendig ist (vgl. v. Waldstein/Hol-

land, Binnenschiffahrtsrecht 5. Auflage, § 14 

BinSchG Rn. 11; Senat VersR 1995, 486; OLG 

Karlsruhe VersR 1994, 367; OLG Hamburg, 

ZfB 2018, Sammlung Seite 2520 f; davon 

geht auch der Beschluss des Senats vom 

10.11.2015, Az. 3 W 55/15 zit. n. juris inzident 

aus). Die Entscheidung über die Kosten des 

Rechtsstreits ist aber mit Rücksicht auf den 

Grundsatz der Einheitlichkeit der Kosten-

entscheidung insgesamt dem Schlussurteil 

vorzubehalten (vgl. hierzu Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 301 Rn. 21 m.w.N.). Soweit von die-

sem Grundsatz aus prozessökonomischen 

Gründen in besonders gelagerten Fällen 

Ausnahmen zugelassen werden, wenn ein 

schutzwürdiges Interesse einer Partei an 

 einer vorgezogenen Kostenentscheidung 

 besteht (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 

25.11.1959, Az.: V ZR 82/58, zit. n. juris; KG, 

Beschluss vom 21.08.2013, Az.: 5 W 170/13, 

zit. n. juris; Zöller-Feskorn, a.a.O., § 301 Rn. 

21 m.w.N.), sind diese Ausnahmen vorlie-

gend nicht einschlägig. Es handelt sich viel-

mehr in der Sache um eine Teilkostenent-

scheidung über einen gegenständlich 

 beschränkten Teil der Kosten des Hauptsa-

cheverfahrens, die prozessual nicht zulässig 

ist …

Der Senat sieht sich … außerstande, das 

angefochtene Urteil unter Vornahme dieser 

Berichtigung aufrechtzuerhalten, weil die 

Voraussetzungen, unter denen nach der 

Zivil pro zessordnung der Erlass eines 

Grund urteils in Betracht kommt, nicht gege-

ben sind. Gemäß § 304 ZPO kann, wenn ein 

Anspruch nach Grund und Betrag streitig 

ist, das Gericht über den Grund vorab ent-

scheiden. Die Voraussetzungen des § 304 

ZPO sind in allen Instanzen von Amts we-

gen zu prüfen (allg. M. vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 28; BGH Urt. v. 14.10.1993, 

Az. III ZR 157/92, zit. n. juris; BGH NJW 

2003, 2380; BGH MDR 2016, 1377; BGHZ 

189, 356). Sinn dieser Vorschrift ist es, dem 

Prozessgericht mit Blick auf prozesswirt-

schaftliche Erwägungen die Möglichkeit ei-

ner echten Vorentscheidung des Prozesses 

einzuräumen, um Fragen, die nicht die 

 Höhe, sondern allein den Grund des einge-

klagten Betrages betreffen, unter Vermei-

dung zeitraubender und kostspieliger 

Bewei saufnahmen vorab abgeschichtet 

 einer Entscheidung zuzuführen in der Hoff-

nung, dass bei einer Vorabklärung des 

Grundes später über die Höhe Einigkeit er-

zielt werden kann (vgl. hierzu BGH NJW-RR 

1989, 1149; BGH NJW 1991, 1896). Voraus-

setzung für den Erlass eines Grundurteils 

ist damit einerseits, dass Gegenstand der 

Klage ein bezifferter Anspruch ist (vgl. Zöl-

ler-Feskorn, a.a.O., § 304 Rn. 2 ff.; BGH, Urt. 

v. 14.10.1993, Az. III ZR 157/92; OLG Hamm, 

Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 U 19/15, beide zit. n. 

juris). Denn nur dann kommt ein Streit über 

Grund und Höhe überhaupt in Betracht. 

Demgegenüber scheidet ein Grundurteil 

über einen unbezifferten Feststellungs -

antrag wesensgemäß aus, da bei diesem 

die Möglichkeit einer Trennung in Grund- 

und Betragsverfahren nicht gegeben ist 

(vgl. BGH Urt. v. 14.10.1993, Az. III ZR 

157/92; OLG Hamm, Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 

U 19/15, beide zit. n. juris; BGH NJW 1991, 

1896; OLG Koblenz MDR 2011, 944). Vorlie-

gend sind daher allenfalls die Klageanträge 

zu 1) und 3), nicht aber der unbezifferte 

Feststellungsantrag zu 2) im Ansatz grund-

urteilsfähig mit der Folge, dass allenfalls 

ein Teil-Grundurteil hinsichtlich der Leis-

tungsanträge, ggf. verbunden mit einem 

Teil urteil hinsichtlich des Feststellungsan-

trages in Betracht käme (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 3 m.w.N.; BGH NJW 1991, 

1896; BGH WM 1992, 432; BGH Urt. v. 

14.10.1993, Az. III ZR 157/92, zit. n. juris; 

BGH MDR 1997, 774; BGH NJW 2003, 2380; 

BGHZ 182, 116; OLG Koblenz MDR 2011, 

944; OLG Hamm, Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 U 

19/15, zit. n. juris). Es fehlt jedoch auch hin-

sichtlich der im Ansatz grundurteilsfähigen 

Leistungsanträge an der weiteren Voraus-

setzung des Streits über den Grund des An-

spruches (vgl. zu diesem Erfordernis Zöller-

Feskorn, a.a.O., § 304 Rn. 5; BGH NJW-RR 

1989, 1149; BGHZ 143, 189; BGH NJW 1991, 

1896; BGH NJW 1992, 2487; BGH MDR 2016, 

1377). Ein solcher wird zwar bereits bei je-

der nicht ganz fern liegenden Rechtsunsi-

cherheit betreffend den Grund des Anspru-

ches angenommen (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 5). So soll selbst ein bloßes 

derzeitiges Nichtbestreiten des Anspruchs-

grundes durch den Gegner dem Erlass ei-

nes Grundurteils nach einer in der Literatur 

vertretenen Auffassung nicht schlechter-

dings entgegenstehen (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 5; a.A. wohl BGH NJW 

1992, 2487), wohl aber nach ganz h.M. ein 

ausdrückliches Zugeständnis der Haftung 

dem Grunde nach bei gleichzeitigem feh-

lenden Bestreiten des Eintritts eines ersatz-

fähigen Schadens als solchem durch den 

Gegner (vgl. die Nachweise bei Zöller-Fes-

korn, a.a.O., § 304 Rn. 5; BGH NJW-RR 1989, 

1149; BGHZ 143, 189). Denn dann streiten 

die Parteien lediglich um die Höhe des 

Schadensersatzanspruches und der mit § 

304 ZPO verfolgte Zweck kann nicht erreicht 

werden (vgl. BGH NJW-RR 1989, 1149; 

BGHZ 143, 189). Ein solcher Fall ist aber vor-

liegend gegeben. Die Beklagten haben in 

der Klageerwiderung ihre Haftung für das 

Unfallereignis und seine Folgen dem Grun-

de nach ausdrücklich anerkannt und damit 

dem Streit der Parteien entzogen und zu-

gleich auch den Eintritt eines unfallbeding-

ten Schadens nicht in Abrede gestellt …

Urteil des Schiffahrtsgericht Duisburg-
 Ruhrort, Az.: 5 C 3/21 BSch, rechtskräftig. 

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Er-

stattung der von ihr an den Ausrüster von 

»Edgar Jaegers« gezahlten Rechtsverfol-

gungskosten im Zusammenhang mit dem 

Verklarungsverfahren G Az. 25 111/16 BSch 

Schiffahrtsgericht Duisburg-Ruhrort.

Die Klägerin macht hier 43.950,00 € als Teil 

der Hauptsache geltend.

Nach der seit Jahrzehnten – soweit ersicht-

lich – einheitlichen Rechtsprechung auch 

der Obergerichte können die Kosten des 

Verklarungsverfahrens in einem nachfol-

genden streitigen Verfahren im Rahmen des 

Kostenfestsetzungsverfahren berücksichtigt 

werden (vgl. BGH, Urteil vom 18.12.1978 11 

ZR 154/77 RN 6 – juris, Schiffahrtsoberge-

richt Karlsruhe, Urteil vom 21.12. 1999 U 

1/99 BSch, ZfB 2000, Sammlung Seite 1789 

f, Schiffahrtsobergericht Hamburg Be-

schluss vom 02.02.2018, 6W 38/17 BSch, ZfB 

2018, Sammlung Seite 2520 f)

Soweit die Klägerin sich auf die Entschei-

dung des Schiffahrtsobergerichts Nürnberg 

(Beschluss vom 23.05.2000, 8 W 24/00 

BSch, ZfB 2000, Sammlung Seite 1780 f) be-

ruft, wird auch dort nur ausgeführt: 

»Kommt es zu keinem Rechtsstreit, ist der 

Anspruch des Geschädigten auf Erstattung 

der Verklarungskosten Bestandteil seines 

materiell-rechtlichen Schadensersatzan-

spruchs«. In dem Verfahren ging es um Kos-

tenerstattung im Verklarungsverfahren 

selbst.

Die Klägerin kann die Kosten im Kostenfest-

setzungsverfahren dieses Rechtsstreits als 

Kosten der Rechtsverfolgung geltend ma-

chen. Sie gehören zu den Prozesskosten, 

soweit sie zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung notwendig waren (vgl. 

BGH, aaO, Schiffahrtsobergericht Karlsruhe, 

aaO).

Die Klägerin kann aber nicht Kosten aus dem 

Verfahrenswert des Verklarungsver fahrens 

geltend machen, sondern lediglich aus dem 

Streitwert des Hauptsache verfahrens, wenn 

der Gegenstand der Verklarung und der Ge-

genstand des Hauptsachprozesses nur teil-

weise identisch sind (vgl. Rheinschifffahrts-

obergericht Karlsruhe, 22.11.2002 1 W 1./02 

RhSch VRS 83, 251(254) (1992) Rn. 7; Schif-

fahrtsobergericht Hamburg, 02.02.20186W 

38/17 BSch; v. Waldstein/Holland, Binnen-

schiffahrtsrecht, 5. Aufl. § 14 BinSchG Rn. 11 

mit Nachweisen) …

Anmerkung der Redaktion

Grundurteile sind in Havarieprozessen 
sehr häufig, da sich die Parteien nach Fest-
stehen der Haftungsquote in der Regel auf 
eine Entschädigung ohne Betragsverfah-
ren einigen können.

Die Kosten eines Verklarungsverfahrens 
sind regelmäßig Kosten der Streitverfah-
ren (siehe dazu auch die Entscheidung des 
Rheinschiffahrtsobergerichts Karlsruhe, 
ZfB 2024, Sammlung Seite 2899 f). Im Ver-
klarungsverfahren selbst gibt es keinen 
Kostenerstattungsanspruch. Einen mate-
riellrechtlichen Anspruch auf Ersatz der 
Verklarungskosten besteht nur, wenn und 
soweit § 823 BGB verletzt ist, also in der 
Regel, wenn ein Sachschaden am Schiff 
schuldhaft vom Gegner verursacht wurde 
(so ausdrücklich Schiffahrtsobergericht 
Karlsruhe, Urteil vom 21. Dezember 1999, 
Az.: U 1/99 BSch, ZfB 2000, Sammlung Sei-
te 1789 f; ebenso v.Waldstein/Holland, 
 Binnenschiffahrtsrecht, 5. Aufl., § 14 
BinSchG Rn. 14).

Rechtsanwalt Dr. Martin Fischer,  
Frankfurt am Main

RECHT
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Urteil des Moselschiffahrtsobergerichts 

Köln vom 10. Oktober 2019, Az.: 3 U 45/19 

BSch (Moselschiffahrtsgericht St. Goar, Az.: 

4 C 7/18)

Auf die Berufung der Beklagten wird das 

am 14.02.2019 verkündete Grund- und Tei-

lurteil des Moselschifffahrtsgericht St. Goar 

– 4 C 7/18 BSchMo – aufgehoben und der 

Rechtsstreit wird zur erneuten Verhandlung 

und Entscheidung an das Moselschifffahrts-

gericht St. Goar zurückverwiesen.

Die Entscheidung über die Kosten des Beru-

fungsverfahrens bleibt der Schlussentschei-

dung vorbehalten.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die 

Klägerin kann die Vollstreckung durch 

 Sicherungsleistung in Höhe von 110 % ab-

wenden, wenn nicht die Beklagte vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 

leisten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Parteien streiten um die Einstands-

pflicht der Beklagten für Schäden aus einem 

Schiffsunfall, der sich am 30.01.2018 auf der 

Mosel unterhalb der Schleuse von Lehmen 

etwa bei Mosel-Km 20,0 ereignete. Die Klä-

gerin ist die niederländische Schiffsversi-

cherung des GMS »B«, die A, wegen des 

Schiffsunfalls Deckung gewährte und den 

Schaden regulierte. Der Schiffseigner trat 

nachfolgend seine Ersatzansprüche nach 

Maßgabe der vorgelegten, undatierten Ab-

tretungserklärung an die Klägerin ab. We-

gen der weiteren Einzelheiten wird auf die 

Abtretungserklärung Bezug genommen.

Der Unfall ereignete sich wie folgt: Zum Un-

fallzeitpunkt war der Schiffsführer C mit 

dem GMS »B« beladen mit 1050 t Weizen 

auf der Mosel in Talfahrt nach F in den Nie-

derlanden unterwegs. Er hatte gerade die 

Schleuse von Lehmen verlassen und nahm 

am rechten Rand der Fahrrinne Fahrt auf. 

Der Schubverband MS »G«/SL »H« befand 

sich zu diesem Zeitpunkt beladen mit 1658 t 

Kohle in der Bergfahrt nach Frankreich. 

Schiffsführer des Schubverbandes war der 

Beklagte zu 1). Während der Schiffsführer 

mit GMS »B« Fahrt aufnahm, verfiel der am 

linken Ufer gestreckt stillliegende Schubver-

band MS »G«/SL »H« mit dem Bug nach 

Backbord in das Fahrwasser des Talfahrers 

und versperrte diesem den Weg. Trotz eines 

von dem Schiffsführer eingeleiteten Aus-

weichmanövers des GMS »B« und mehrfa-

cher Versuche einer Kontaktaufnahme zu 

dem Schubverband mittels Funk nahm letz-

terer keine Kursänderung vor. Er kollidierte 

schließlich in einer Schräglage von etwa 45 

Grad mit dem Steuerbord-Bug in dem Fahr-

wasser der Talfahrt mit dem Backbord-Bug 

des gestreckt im Fahrwasser liegenden 

GMS »B«. Dabei wurde das GMS »B« be-

schädigt.

Unter dem Aktenzeichen 4 UR II 3/18 BSch 

wurde vor dem Moselschifffahrtsgericht St. 

Goar ein Verklarungsverfahren eingeleitet. 

In diesem wurde festgestellt, dass der Be-

klagte zu 1) als alleiniger Schiffsführer des 

Schubverbandes zum Kollisionszeitpunkt 

den Steuerstand verlassen und die unter 

Deck befindliche Toilette aufgesucht hatte, 

ohne den Schubverband zu sichern oder ei-

nen anderen Steuermann in das Steuer-

haus zu bestellen. Der Schubverband trieb 

deshalb führerlos auf der Mosel dem Talfah-

rer GMS »B« entgegen, weshalb es zu der 

stattgehabten Kollision kam.

Die Klägerin hat mit ihrer Klage aus abge-

tretenem Recht die Feststellung der ge-

samtschuldnerischen Einstandspflicht der 

Beklagten für sämtliche aus der Kollision re-

sultierenden Schäden begehrt. Sie hat die 

Auffassung vertreten, die Beklagten hafte-

ten für die Folgen des Unfallereignisses in 

vollem Umfang. Nachfolgend hat sie die 

Klage unter Beibehaltung des Feststel-

lungsantrages teilweise beziffert und be-

hauptet, dem Schiffseigner seien neben 

dem Kaskoschaden an dem GMS »B« ge-

mäß der kontradiktorischen Schadentaxe 

ein Nutzungsausfallschaden für den Nut-

zungsausfall des Schiffes in dem Zeitraum 

vom 02.02.2018 bis zum 26.03.2018 in Höhe 

von 52.996,07 € sowie weitere unfallbeding-

te Kosten in Form von Expertenkosten zur 

Feststellung der Schiffsschäden, Kosten von 

Periskal sowie die Kosten des Verklarungs-

verfahrens entstanden. Wegen der Höhe 

und Zusammensetzung der Klageforderung 

wird auf den Klageerweiterungsschriftsatz 

vom 27.09.2018 Bezug genommen. Die Klä-

gerin hat ferner die Auffassung vertreten, 

auch für den Feststellungsantrag bestehe 

mit Rücksicht darauf, dass der Schaden 

noch nicht abschließend bezifferbar sei, ein 

fortbestehendes Feststellungsinteresse. In-

soweit hat sie darauf verwiesen, dass ins-

besondere eine Abrechnung der Kosten des 

Einsatzes der Feuerwehr I noch nicht erfolgt 

sei.

Nach Zustellung der Klageschrift haben die 

Beklagten mit Schriftsatz vom 06.09.2018 ih-

re alleinige Haftung für das Unfallereignis 

dem Grunde nach anerkannt und in der Fol-

gezeit mit Wertstellung zum 15.01.2019 den 

kontradiktorisch festgestellten und der Hö-

he nach unstreitigen Kaskoschaden in Höhe 

von 122.436,18 € an die Klägerin gezahlt. In-

soweit haben die Parteien den Rechtsstreit 

übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Klägerin hat sodann beantragt, 1) die 

Beklagten als Gesamtschuldner zu verurtei-

len, an die Klägerin 109.932,26 € zu zahlen 

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz seit dem 22.06.2018 

und von 122.436,18 € vom 22.06.2018 bis 

zum 15.01.2019 sowie 2) festzustellen, dass 

die Beklagten als Gesamtschuldner ver-

pflichtet sind, der Klägerin alle weiteren 

Schäden zu ersetzen, die A, als Schiffseig-

ner des GMS »B« aus der Havarie vom 

30.01.2018 mit dem Schubverband MS 

»G«/SL »H« auf der Mosel unterhalb der 

Schleuse A entstanden sind sowie 3) den 

Beklagten als Gesamtschuldnern die Kos-

ten des Rechtsstreits einschließlich des Ver-

klarungsverfahrens C, Amtsgericht – Schiff-

fahrtsgericht – St. Goar – 4 UR II 3/18 BSch – 

aufzuerlegen. Die Beklagten haben bean-

tragt, die Klage unter Berücksichtigung der 

übereinstimmenden Erledigungserklärun-

gen abzuweisen.

Die Beklagten haben die Auffassung vertre-

ten, dem Feststellungsantrag fehle es am 

Feststellungsinteresse, weil eine Beziffe-

rung der Ansprüche möglich sei. Insoweit 

haben sie darauf verwiesen, dass die von 

allen beteiligten Experten vorbehaltlos un-

terzeichnete kontradiktorische Schadentaxe 

– insoweit unstreitig – bereits seit dem 

31.05.2018 vorliegt. Hilfsweise haben die 

Beklagten ihre Haftung dem Grunde nach 

anerkannt, jedoch Einwendungen zur Höhe 

des nach Bezifferung von der Klägerin ge-

forderten Schadensersatzanspruches erho-

ben. Sie haben in diesem Zusammenhang 

insbesondere die Höhe des geltend ge-

machten Nutzungsausfallschadens bestrit-

ten. In diesem Zusammenhang haben sie 

die Höhe der klägerseits geltend gemach-

ten Tagessätze zwar nicht beanstandet, wohl 

aber den behaupteten zeitlichen Umfang 

des havariebedingten Nutzungsausfalles. 

Insbesondere haben sie bestritten, dass das 

GMS »B« vor der Kollision regelmäßig 

mehr als 5 Werktage pro Woche im Einsatz 

gewesen sei. Sie haben darüber hinaus die 

geltend gemachten Expertenkosten sowie 

die Kosten für Periskal für nicht nachvoll-

ziehbar gehalten und der Höhe nach bestrit-

ten.

Das Moselschifffahrtsgericht St. Goar hat 

mit am 14.02.2019 verkündetem und den 

Beklagten am 20.02.2019 zugestelltem 

Grund- und Teilurteil die Beklagten als Ge-

samtschuldner verurteilt, an die Klägerin 

Nutzungsausfall in Höhe von 36.996,71 € 

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

22.09.2018 zu zahlen. Darüber hinaus hat es 

festgestellt, dass die Beklagten als Gesamt-

schuldner verpflichtet sind, der Klägerin al-

le weiteren Schäden zu ersetzen, die A, als 

Schiffseigner des GMS »B« aus der Havarie 

mit dem Schubverband MS »G«/SL »H« auf 

der Mosel unterhalb der Schleuse A ent-

standen sind. Es hat darüber hinaus die 

Kosten des Verklarungsverfahrens den Be-

klagten als Gesamtschuldnern auferlegt. 

Hiergegen richtet sich die am 20.03.2019 bei 

Gericht eingegangene und am 17.04.2019 

begründete Berufung der Beklagten.

Mit der Berufung wenden sich die Beklag-

ten mit prozessualen Erwägungen gegen 

den Erlass des Grund- und Teilurteils und 

begehren seine Aufhebung und die Zurück-

verweisung des Rechtsstreits an das Mosel-

schifffahrtsgericht. Sie halten den Erlass ei-

nes Grund- und Teilurteils in der gegebenen 

Situation, insbesondere mit Blick auf die 

Gefahr widerstreitender Entscheidungen 

für prozessual unzulässig. Darüber hinaus 

rügen sie, dass im Tenor des angefochtenen 

Urteils entgegen der gewählten Bezeich-

nung über den Grund des Anspruches gar 
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nicht entschieden worden sei. Sie rügen fer-

ner, dass eine Bezifferung der Kosten des 

Verklarungsverfahrens im Tenor unterblie-

ben sei und vertreten die Auffassung, dies 

stelle in der Sache ein unzulässiges Fest-

stellungsurteil dar.

Die Beklagten beantragen,

das Grund- und Teilurteil des Moselschiff-

fahrtsgericht St. Goar vom 14.02.2018 auf-

zuheben.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche 

Urteil nach Maßgabe der Berufungserwide-

rung. Sie ist der Auffassung, die versehent-

lich fehlende Entscheidung zum Grund des 

Anspruches könne im Wege der Berichti-

gung gemäß § 319 ZPO nachgeholt werden. 

Die Klägerin hält das gewählte prozessuale 

Vorgehen für zulässig und meint, ange-

sichts des Anerkenntnisses der Beklagten 

und der im Wege der Berichtigung zu tref-

fenden Grundentscheidung bestehe eine 

Gefahr widerstreitender Entscheidungen 

nicht. Darüber hinaus handele es sich nicht 

um ein Grundurteil im eigentlichen Sinne, 

sondern um ein Anerkenntnis(grund)urteil 

nach § 307 ZPO. Eine Bezifferung der Kos-

ten des Verklarungsverfahrens sei zutref-

fend unterblieben. Diese habe wie bei allen 

Kostenentscheidungen erst im Kostenfest-

setzungsverfahren zu erfolgen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des 

Sach- und Streitstandes wird auf die von 

den Parteien im Berufungsrechtszug zu den 

Akten gereichten Urkunden und Schriftsätze 

Bezug genommen.

II.

1.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, ins-

besondere form- und fristgerecht eingelegt 

worden und auch im übrigen zulässig.

2.

Sie hat auch in der Sache Erfolg, so dass 

der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung 

und Entscheidung auch über die Kosten des 

Berufungsverfahrens an das Amtsgericht 

St. Goar als Moselschifffahrtsgericht zurück-

zuverweisen ist.

(a) Unschädlich ist indes, dass das Mosel-

schifffahrtsgericht – wie die Beklagten zu 

Recht rügen – es in der angefochtenen Ent-

scheidung verabsäumt hat, den Erlass des 

Grundurteils im Tenor zum Ausdruck zu 

bringen (vgl. zum Tenor eines Grundurteils 

Zöller-Feskorn, ZPO 32. Auflage, § 304 Rn. 

29). Denn eine »förmliche« Aufnahme der 

Entscheidung zum Grunde in den Tenor der 

Entscheidung ist keine zwingende Voraus-

setzung für den Erlass eines Grundurteils, 

sofern sich der Wille zu seinem Erlass dem 

Inhalt der Entscheidung zweifelsfrei entneh-

men lässt. Hierfür reicht zwar die vorlie-

gend vom Moselschifffahrtsgericht gewähl-

te Bezeichnung des Urteils als »Grundur-

teil« allein nicht aus. Als ausreichend wird 

jedoch angesehen, wenn sich aus den Ent-

scheidungsgründen des in Rede stehenden 

Urteils eindeutig ergibt, dass eine Entschei-

dung zum Grund ergehen sollte und auch 

ergangen ist (vgl. Zöller-Feskorn, a.a.O, § 

301 Rn. 17; BGH NJW 2004, 949; BGH MDR 

2017, 839). Kann dies festgestellt werden, 

besteht die auch von der Klägerin aufge-

zeigte Möglichkeit, die unterbliebene Teno-

rierung der Entscheidung zum Grunde als 

offensichtlichen Fehler im Wege der Berich-

tigung gemäß § 319 ZPO auch ohne Antrag 

einer Partei von Amts wegen zu berichtigen 

(vgl. hierzu Zöller-Feskorn, a.a.O., § 319 Rn. 

21). Dafür wäre im Rahmen des Berufungs-

verfahrens auch der Senat zuständig (vgl. 

Zöller-Feskorn, a.a.O., § 319 Rn. 22 m.w.N.). 

Der einleitende Satz der Entscheidungs-

gründe der amtsgerichtlichen Entscheidung 

(vgl. Seite 4, Bl. 173 d.A.) lässt einen sol-

chen Willen des Moselschifffahrtsgerichts 

eindeutig erkennen, zumal in Verbindung 

mit der gewählten Bezeichnung des Urteils 

als »Grundurteil«.

Der Senat sieht sich dennoch außerstande, 

das angefochtene Urteil unter Vornahme 

dieser Berichtigung aufrechtzuerhalten, 

weil die Voraussetzungen, unter denen nach 

der Zivilprozessordnung der Erlass eines 

Grundurteils in Betracht kommt, nicht gege-

ben sind. Gemäß § 304 ZPO kann, wenn ein 

Anspruch nach Grund und Betrag streitig 

ist, das Gericht über den Grund vorab ent-

scheiden. Die Voraussetzungen des § 304 

ZPO sind in allen Instanzen von Amts we-

gen zu prüfen (allg. M. vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 28; BGH Urt. v. 14.10.1993, 

Az. III ZR 157/92, zit. n. juris; BGH NJW 

2003, 2380; BGH MDR 2016, 1377; BGHZ 

189, 356). Sinn dieser Vorschrift ist es, dem 

Prozessgericht mit Blick auf prozesswirt-

schaftliche Erwägungen die Möglichkeit ei-

ner echten Vorentscheidung des Prozesses 

einzuräumen, um Fragen, die nicht die Hö-

he, sondern allein den Grund des einge-

klagten Betrages betreffen, unter Vermei-

dung zeitraubender und kostspieliger Be-

weisaufnahmen vorab abgeschichtet einer 

Entscheidung zuzuführen in der Hoffnung, 

dass bei einer Vorabklärung des Grundes 

später über die Höhe Einigkeit erzielt wer-

den kann (vgl. hierzu BGH NJW-RR 1989, 

1149; BGH NJW 1991, 1896). Voraussetzung 

für den Erlass eines Grundurteils ist damit 

einerseits, dass Gegenstand der Klage ein 

bezifferter Anspruch ist (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 2 ff.; BGH, Urt. v. 

14.10.1993, Az. III ZR 157/92; OLG Hamm, 

Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 U 19/15, beide zit. n. 

juris). Denn nur dann kommt ein Streit über 

Grund und Höhe überhaupt in Betracht. 

Demgegenüber scheidet ein Grundurteil 

über einen unbezifferten Feststellungsan-

trag wesensgemäß aus, da bei diesem die 

Möglichkeit einer Trennung in Grund- und 

Betragsverfahren nicht gegeben ist (vgl. 

BGH Urt. v. 14.10.1993, Az. III ZR 157/92; 

OLG Hamm, Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 U 

19/15, beide zit. n. juris; BGH NJW 1991, 

1896; OLG KOBLENZ MDR 2011, 944). Vorlie-

gend sind daher allenfalls die Klageanträge 

zu 1) und 3), nicht aber der unbezifferte 

Feststellungsantrag zu 2) im Ansatz grund-

urteilsfähig mit der Folge, dass allenfalls 

ein Teil-Grundurteil hinsichtlich der Leis-

tungsanträge, ggf. verbunden mit einem 

Teilurteil hinsichtlich des Feststellungsan-

trages in Betracht käme (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 3 m.w.N.; BGH NJW 1991, 

1896; BGH WM 1992, 432; BGH Urt. v. 

14.10.1993, Az. III ZR 157/92, zit. n. juris; 

BGH MDR 1997, 774; BGH NJW 2003, 2380; 

BGHZ 182, 116; OLG Koblenz MDR 2011, 

944; OLG Hamm, Urt. v. 18.10.2016, Az. 9 U 

19/15, zit. n. juris). Es fehlt jedoch auch hin-

sichtlich der im Ansatz grundurteilsfähigen 

Leistungsanträge an der weiteren Voraus-

setzung des Streits über den Grund des An-

spruches (vgl. zu diesem Erfordernis Zöller-

Feskorn, a.a.O., § 304 Rn. 5; BGH NJW-RR 

1989, 1149; BGHZ 143, 189; BGH NJW 1991, 

1896; BGH NJW 1992, 2487; BGH MDR 2016, 

1377). Ein solcher wird zwar bereits bei je-

der nicht ganz fern liegenden Rechtsunsi-

cherheit betreffend den Grund des Anspru-

ches angenommen (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 5). So soll selbst ein bloßes 

derzeitiges Nichtbestreiten des Anspruchs-

grundes durch den Gegner dem Erlass ei-

nes Grundurteils nach einer in der Literatur 

vertretenen Auffassung nicht schlechter-

dings entgegenstehen (vgl. Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 304 Rn. 5; a.A. wohl BGH NJW 

1992, 2487), wohl aber nach ganz h.M. ein 

ausdrückliches Zugeständnis der Haftung 

dem Grunde nach bei gleichzeitigem feh-

lenden Bestreiten des Eintritts eines ersatz-

fähigen Schadens als solchem durch den 

Gegner (vgl. die Nachweise bei Zöller-Fes-

korn, a.a.O., § 304 Rn. 5; BGH NJW-RR 1989, 

1149; BGHZ 143, 189). Denn dann streiten 

die Parteien lediglich um die Höhe des 

Schadensersatzanspruches und der mit § 

304 ZPO verfolgte Zweck kann nicht erreicht 

werden (vgl. BGH NJW-RR 1989, 1149; 

BGHZ 143, 189). Ein solcher Fall ist aber vor-

liegend gegeben. Die Beklagten haben in 

der Klageerwiderung ihre Haftung für das 

Unfallereignis und seine Folgen dem Grun-

de nach ausdrücklich anerkannt und damit 

dem Streit der Parteien entzogen und zu-

gleich auch den Eintritt eines unfallbeding-

ten Schadens nicht in Abrede gestellt.

Der Senat verkennt nicht, dass durch diese 

Rechtslage die Partei, die einen dem Grun-

de nach unstreitigen Anspruch geltend 

macht, gegenüber derjenigen Partei, die ei-

nen dem Grunde nach streitigen Anspruch 

geltend macht, in prozessualer Hinsicht 

schlechter gestellt wird. Soweit dieses Er-

gebnis in der Literatur jedoch vereinzelt 

zum Anlass genommen wird, jedenfalls im 

Falle einer Verbindung von Grund- und Tei-

lurteil gemäß § 301 I 2 BGB eine berichti-

gende bzw. reduzierende Auslegung der 

Vorschriften der §§ 301 I 2, 304 BGB derge-

stalt vorzunehmen, dass auf das Erforder-

nis des Streits zum Grund gänzlich verzich-

tet wird (vgl. hierzu Zöller-Feskorn, a.a.O., § 

301 Rn. 17; Schmitz NJW 2000, 3622), ver-

mag sich der Senat dem vor dem Hinter-

grund des eindeutigen Gesetzeswortlauts 

nicht anzuschließen. Die für diese Auffas-

sung vorgebrachten Erwägungen mögen 

rechtspolitisch sinnhaft sein, entsprechen 

aus Sicht des Senates indes nicht dem gel-

tenden Recht, sondern sind als contra le-

gem anzusehen. Eine Änderung der Rechts-

lage bedürfte daher eines entsprechenden 

Tätigwerdens des Gesetzgebers (so »not-

falls« auch Schmitz NJW 2000, 3622). Der 

Bundesgerichtshof hat sich dieser Auffas-

sung auch nicht angeschlossen, sondern 
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sich ablehnend geäußert (vgl. BGHZ 143, 

189).

(b) Prozessual zu beanstanden ist ferner das 

vom Moselschifffahrtsgericht erlassene 

Teil(end)urteil hinsichtlich des unstreitigen 

Teils des klägerseits geltend gemachten 

Nutzungsausfallschadens, des Feststel-

lungsantrages und der Kosten des Verkla-

rungsverfahrens. Auch diese unterliegen 

der Aufhebung und Zurückverweisung. 

Denn auch die prozessualen Voraussetzun-

gen, unter denen der Erlass eines Teilurteils 

prozessual zulässig ist, sind nicht gegeben. 

Dies ist vom Senat von Amts wegen zu prü-

fen (vgl. Zöller-Feskorn, a.a.O., § 301 Rn. 3, 

23 m.w.N.; BGHZ 189, 356; offen lassend 

BGH NJW 2003, 2380). Der Verstoß gegen § 

301 ZPO führt regelhaft zur Aufhebung und 

Zurückverweisung gemäß § 538 II Nr. 7 

ZPO, ohne dass es eines – vorliegend aber 

sogar vorhandenen – Antrages der Parteien 

bedürfte, § 538 II 3 ZPO. Gemäß § 301 I 1 

ZPO hat das Gericht durch Teilendurteil zu 

entscheiden, wenn von mehreren in einer 

Klage geltend gemachten Ansprüchen nur 

der eine oder nur ein Teil eines Anspruchs 

zur Endentscheidung reif ist. Voraussetzung 

für den Erlass eines Teilendurteils ist damit 

das Vorliegen eines teilbaren Streitgegen-

stands, bei dem einzelne Teile einer eigen-

ständigen isolierten Entscheidung zugäng-

lich sind (vgl. Zöller-Feskorn, a.a.O., § 301 

Rn. 4; BGH NJW-RR 2009, 494), so wie dies 

etwa bei einer im Wege der objektiven Kla-

gehäufung geltend gemachten Mehrheit 

von selbständigen prozessualen Ansprü-

chen (vgl. hierzu Zöller-Feskorn, a.a.O., § 

301 Rn. 5), bei der Geltendmachung einer 

Feststellungsklage hinsichtlich des unbezif-

ferten Zukunftsschadens neben der Leis-

tungsklage (vgl. hierzu Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 301 Rn. 5 m.w.N.; OLG Koblenz 

NJW-RR 1988, 532) oder bloßen unselb-

ständigen Rechnungsposten eines einheitli-

chen Schadensersatzanspruches, die zif-

fernmäßig oder auf andere Weise bestimmt 

und individualisiert sind, der Fall ist. Diese 

einzelnen Teile müssen entscheidungsreif 

sein (vgl. Zöller-Feskorn, a.a.O., § 301 Rn. 3, 

11). Ungeschriebene weitere Voraussetzung 

ist nach ständiger höchstrichterlicher Recht-

sprechung die Widerspruchsfreiheit des Tei-

lurteils zum Schlussurteil. Insoweit stellt der 

Bundesgerichtshof hohe Anforderungen 

und fordert die gänzliche Unabhängigkeit 

des Teilurteils vom Reststreit, respektive die 

Widerspruchsfreiheit zum Schlussurteil (st. 

Rspr. BGH NJW 1996, 1478; BGHZ 143, 189; 

BGH NJW 2003, 2380; BGH NJW-RR 2009, 

494; BGHZ 182, 116; BGHZ 189, 356; BGH 

MDR 2017, 839; OLG Hamm Urt. v. 

18.10.2016, Az. 9 U 19/15, zit. n. juris; OLG 

Koblenz MDR 2011, 944; Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 301 Rn. 3, 12 ff.). Es muss unter al-

len Umständen ausgeschlossen sein, dass 

das Teilurteil durch das über den Rest erge-

hende Schlussurteil in irgendeiner Weise 

noch berührt werden kann (BGH NJW 1996, 

1478). Wird in dem Teilurteil eine Frage ent-

schieden, die sich dem Prozessgericht im 

weiteren Verfahren über andere Ansprüche 

oder Anspruchsteile noch einmal stellt oder 

zumindest stellen kann – sei es auch nur bei 

einer abweichenden Beurteilung im Instan-

zenzug oder einem geänderten Prozessvor-

trag der Parteien – ist die Widerspruchsfrei-

heit zu verneinen (st. Rspr. BGH NJW 2003, 

2380; BGH NJW-RR 2009, 494; BGHZ 189, 

356; BGH MDR 2017, 839; Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 301 Rn. 12 ff.). Das gilt auch im Hin-

blick auf die Möglichkeit einer unterschiedli-

chen Beurteilung von bloßen Urteilsele-

menten, die weder in Rechtskraft erwach-

sen noch das Gericht nach § 318 ZPO für 

das weitere Verfahren binden (st. Rspr. 

BGHZ 189, 356; BGH MDR 2017, 839 

m.w.N.). Eine solche Gefahr besteht bei ei-

ner Mehrheit selbständiger prozessualer 

Ansprüche insbesondere immer dann, 

wenn zwischen den prozessual selbständi-

gen Ansprüchen eine materiellrechtliche 

Verzahnung besteht, etwa weil sie aus dem-

selben tatsächlichen Geschehen hergeleitet 

werden oder die Ansprüche prozessual in 

ein Abhängigkeitsverhältnis gestellt sind 

(vgl. BGHZ 182, 116; BGHZ 189, 356; BGH 

MDR 2017, 839; OLG Hamm Urt. v. 

18.10.2016, Az. 9 U 19/15, zit. n. juris; OLG 

Koblenz MDR 2011, 944).

Nach Maßgabe der vorstehenden Grund-

sätze erweisen sich die vom Moselschiff-

fahrtsgericht getroffenen Teilentscheidun-

gen insgesamt als unzulässig. Zwar handelt 

es sich bei dem unstreitigen Teil des Nut-

zungsausfallschadens – was auch die Be-

klagten in der Berufungsbegründung zuge-

stehen – um einen teilbaren Anspruch, der 

in der im Tenor ausgewiesenen unstreitigen 

Höhe zum Zeitpunkt des Erlasses der ange-

fochtenen Entscheidung entscheidungsreif 

war. Jedoch fehlt es ohne gleichzeitige Ent-

scheidung über den Grund des Anspruches 

an der Widerspruchsfreiheit zum Schlussur-

teil. Denn bei der Entscheidung über den 

streitigen Teil des Nutzungsausfallschadens 

wie auch die weiteren streitigen Schadens-

positionen ist der Haftungsgrund vom Pro-

zessgericht zu prüfen. Daran ändert auch 

das in der Klageerwiderung von den Be-

klagten erklärte Haftungsanerkenntnis dem 

Grunde nach nichts. Denn insoweit ist nach 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung in 

Rechnung zu stellen, dass zum jetzigen Zeit-

punkt jedenfalls nicht ausgeschlossen wer-

den kann, dass im Laufe des weiteren Ver-

fahrens noch Streit über die Einstands-

pflicht der Beklagten aus dem Unfall entste-

hen könnte und die Rechtslage dann mögli-

cherweise anders zu beurteilen ist (vgl. 

BGHZ 143, 189). Dies ist selbst bei Einord-

nung des Anerkenntnisses als Geständnis 

im Sinne der §§ 288 ff. ZPO prozessual nicht 

gänzlich ausgeschlossen und hindert den 

Erlass eines Teilurteils. Nichts anderes gilt 

für den Feststellungsantrag. Denn auch in-

soweit besteht bei in Rechnung zu stellen-

der potentieller Änderung des Prozessvor-

trages der Beklagten im Hinblick auf die der 

Schlussentscheidung vorbehaltenen Scha-

denspositionen die Gefahr widersprüchli-

cher Entscheidungen. Gleiches gilt für die 

Teilendentscheidung über die Kosten des 

Verklarungsverfahrens. Diese begegnet da-

rüber hinaus auch rechtlichen Bedenken im 

Hinblick auf den Grundsatz der Einheitlich-

keit der Kostenentscheidung. Bei den Kos-

ten des Verklarungsverfahrens handelt es 

sich – jedenfalls bei der vorliegend gegebe-

nen Identität von Parteien und Streitgegen-

stand im Hauptsacheverfahren – anerkann-

termaßen um einen Teil der Kosten des 

Hauptsacheverfahrens, der in aller Regel 

zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-

gung gemäß § 91 ZPO notwendig ist (vgl. v. 

Waldstein/Holland, Binnenschiffahrtsrecht 

5. Auflage, § 14 BinSchG Rn. 11; Senat VersR 

1995, 486; OLG Karlsruhe VersR 1994, 367; 

OLG Hamburg, ZfB 2018, Sammlung Seite 

2520 f; davon geht auch der Beschluss des 

Senats vom 10.11.2015, Az. 3 W 55/15 zit. n. 

juris inzident aus). Die Entscheidung über 

die Kosten des Rechtsstreits ist aber mit 

Rücksicht auf den Grundsatz der Einheitlich-

keit der Kostenentscheidung insgesamt 

dem Schlussurteil vorzubehalten (vgl. hier-

zu Zöller-Feskorn, a.a.O., § 301 Rn. 21 

m.w.N.). Soweit von diesem Grundsatz aus 

prozessökonomischen Gründen in beson-

ders gelagerten Fällen Ausnahmen zugelas-

sen werden, wenn ein schutzwürdiges Inte-

resse einer Partei an einer vorgezogenen 

Kostenentscheidung besteht (vgl. hierzu 

BGH, Urteil vom 25.11.1959, Az.: V ZR 82/58, 

zit. n. juris; KG, Beschluss vom 21.08.2013, 

Az.: 5 W 170/13, zit. n. juris; Zöller-Feskorn, 

a.a.O., § 301 Rn. 21 m.w.N.), sind diese Aus-

nahmen vorliegend nicht einschlägig. Es 

handelt sich vielmehr in der Sache um eine 

Teilkostenentscheidung über einen gegen-

ständlich beschränkten Teil der Kosten des 

Hauptsacheverfahrens, die prozessual nicht 

zulässig ist.

3.

Die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 

ZPO. Aufhebende und zurückverweisende 

Urteile sind nach vorzugswürdiger Auffas-

sung, der der Senat folgt, für vorläufig voll-

streckbar zu erklären (Zöller-Heßler, a.a.O., 

§ 538 Rn. 59 m.w.N.; OLG München NZM 

2002, 1032 m.w.N.). Denn auch wenn das 

Urteil selbst keinen vollstreckungsfähigen 

Inhalt im eigentlichen Sinne hat, weil das 

angefochtene Urteil bereits mit der Verkün-

dung des aufhebenden Urteils außer Kraft 

tritt (§ 717 I ZPO), kann aus ihm die Vollstre-

ckung insoweit betrieben werden, als erst 

die Vorlage eines für vorläufig vollstreckbar 

erklärten Urteils das Vollstreckungsorgan 

nach §§ 775, 776 ZPO nötigt, eine eingelei-

tete Vollstreckung aus dem aufgehobenen 

Urteil einzustellen und getroffene Maßnah-

men aufzuheben (Zöller-Heßler, a.a.O., § 

538 Rn. 59; OLG München NZM 2002, 1032). 

Daran ist auch die Höhe der zu leistende Si-

cherheitsleistung zu bemessen.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veran-

lasst. Diese ist vielmehr dem Schlussurteil 

vorbehalten (Zöller-Heßler, a.a.O., § 538 Rn. 

58).

4.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil die 

dafür erforderlichen Voraussetzungen nach 

§ 543 II 1 Nr. 1 und 2 ZPO nicht vorliegen. 

Die Rechtssache hat weder grundsätzliche 

Bedeutung noch erfordert die Fortbildung 

des Rechts oder die Sicherung einer einheit-

lichen Rechtsprechung eine Entscheidung 

des Revisionsgerichts.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens be-

trägt bis zu 120.000 € (109.932,26 € zuzüg-

lich 5.000 € für den Feststellungsantrag).
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